
nachrichtlich (Vorgesetzte/r)	  
zur Kenntnis (betr.: Abmeldung zur SBV-Arbeit)

Beschluss der Schwerbehindertenvertretung über die Teilnahme an der Betriebsratssitzung am
in gem. § 179 Abs. 4 SGB IX und § 178 Abs. 4 SGB IX

Hiermit teile/n ich/wir Ihnen mit, dass die Vertrauensperson der Schwerbehinderten bzw.
der/die Stellvertretung der Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Herr/Frau

vom	 bis

an der Betriebsratssitzung am

in

von	 Uhr bis	 Uhr teilnimmt.

Es besteht ein Teilnahmerecht nach § 178 Abs. 4 SGB. Gemäß § 179 Abs. 4 SGB IX ist der 
Arbeitgeber/die Dienststelle verpflichtet, das Arbeitsentgelt während der Zeit der Teilnahme an 
der Betriebsratssitzung fortzuzahlen.

Der Termin wird vom Betriebsrat festgesetzt und kann durch die Schwerbehindertenvertretung 
nicht verschoben werden.

Beschluss der Schwerbehindertenvertretung
An die Geschäftsleitung/Dienststellenleitung
im Hause
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Ort: Datum:


